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Die Gemeinde                                                                         informiert: 
 
                                                Längenfeld, am 11.06.2010 
 

 
Am 08. Juni 2010 hat der Gemeinderat von Längenfeld seine 5. öffentliche Ge-
meinderatssitzung in diesem Jahr abgehalten. Auszugsweise die wichtigsten Be-
schlüsse, die dabei gefasst wurden: 
 
AG. Oberlängenfeld – Zustimmung der Gemeinde zur Vereinbarung zwischen AG. 
Oberlängenfeld und der Landesstraßenverwaltung betreffend Schutzdamm:  
 
Der Gemeinderat hat einstimmig der Vereinbarung zwischen der AG. Oberlängenfeld und 
dem Land Tirol (Landesstraßenverwaltung) zugestimmt.   
 
Satzungsänderung des Gemeindeverbandes „Abfallbeseitigungsverband West- 
tirol“:  
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, mit Wirkung ab 01.01.2011 der Änderung 
des § 5 der Satzung des Gemeindeverbandes „Abfallbeseitigungsverband Westtirol zu-
zustimmen. 
 
Neufestsetzung der Aufenthaltsabgabe durch die Vollversammlung des Tourismus-
verbandes Ötztal Tourismus (Stellungnahme der Gemeinde Längenfeld zu dieser 
Anregung): 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, der erstatteten Anregung des TVB Ötztal 
Tourismus (Vollversammlung v. 21.04.2010) auf Neufestsetzung der Aufenthaltsabgabe in 
zwei Etappen vollinhaltlich zuzustimmen.  
 
Allgemeine und ergänzende Bebauungspläne: Folgende Entwürfe von allg. und erg. 
Bebauungsplänen werden ab Montag, den 14.06.2010 durch vier Wochen hindurch wäh-
rend der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufgelegt:  
 
Entwurf der 1. Änderung des allg. u. erg. Bebauungsplanes „A 25/E1 Au 2 – Grüner“ (be-
troffenes Gst. .1514). 
 
Entwurf des erg. Bebauungsplanes „A 100/E2 Brugger Sänter 9 – Thurnerbau“ (betrof-
fenes Gst. 13887/14). 
 
Entwurf des allg. Bebauungsplanes „A 107 Oberried 3“ (betr. Gste. 12014, 12018/1, 
12018/2, 12019/1, 12019/2, 12020, .1487, .1489 u. .1490) sowie Entwurf des erg. Be-
bauungsplanes „A 107/E1 Oberried 3 – Klocker A.“ (betr. Gst. 12018/1).   
 
Entwurf des allg. Bebauungsplanes „A 105 Huben 11“ (betr. Gste. 12800/1, 12800/5 – 
12800/14 und TF des Gst. 12799) sowie Entwurf des erg. Bebauungsplanes „A 105/E1 
Huben 11 – Klotz F./Anfang“ (betr. Gste. 12800/10 u. 12800/14).  
 
Entwurf des allg. u. erg. Bebauungsplanes „A 106/E2 Huben 12 – Grüner/Jenewein“ 
(betr. Gste. .2092, .2093 u. TF. 12987). 
 

 



- 2 - 

Umwidmungen: Folgende Entwürfe über die beabsichtigte Änderung des Flächenwid-
mungsplanes werden ab Montag, den 14.06.2010 während der Amtsstunden zur allg. Ein-
sicht aufgelegt:  
 
Änderung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Teilfläche des Gst. 11851/1 (Örtlich-
keit Lehn, Auer Michael) von dzt. Freiland in „Wohngebiet“. 
 
Änderung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Teilfläche des neu vermessenen Gst. 
.1966 (Örtlichkeit Huben, Auer Helga u. Auer Herbert) von dzt. Wohngebiet in „gemischtes 
Wohngebiet. 
 
Grundverkauf: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, Herrn Nösig Simon, wh. in 
Huben 218, das neu gebildete Gst. 12800/9 (Örtlichkeit Siedlungserweiterung Huben II) im 
Ausmaß von 306 m² um den Kaufpreis von € 76,25 pro m², somit insgesamt € 23.332,50 
zum Bau eines Wohnhauses käuflich zu überlassen.  
 
Wegverbreiterung im Bereich Im Brand: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, 
Teilflächen aus dem Gst. 9001/1 im Ausmaß von insgesamt 26 m² zur dringend erforderli-
chen Wegverbreiterung in das öffentliche Gut zu übernehmen.  
 
Grundtausch- und –kaufsache Gemeinde Längenfeld mit Frau Weis Magdalena: Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, zur dringend notwendigen Wegverbreiterung im 
Bereich Huben (Weg nach Mühl) von Frau Magdalena Weis in Huben 8 a Teilflächen aus 
den Gsten. 12861 u. 12877 im Ausmaß von insgesamt 242 m² zu erwerben und gleichzei-
tig diese Teilflächen in das öffentliche Gut zu widmen.  
Weiters hat der Gemeinderat einstimmig folgenden Grundtausch beschlossen: Frau Weis 
Magdalena in Huben 8 a überläßt der Gemeinde Längenfeld das Gst. 12654 und die Ge-
meinde Längenfeld überläßt an Frau Weis Magdalena das Gst. 12769. Zum Ausgleich für 
die sich aus vorhergehend besprochenen Grundtauschsachen ergebene Flächendifferenz 
verpflichtet sich Frau Weis Magdalena an die Gemeinde Längenfeld eine Tauschaufzah-
lung von insgesamt  € 43.290,24 zu leisten.  
 
Grundverkauf an die Raiffeisenbank Längenfeld: Der Gemeinderat hat einstimmig be-
schlossen, der Raiffeisenbank Längenfeld die laut vorliegender Vermessungsurkunde neu 
gebildete Teilfl. 1 aus dem Gst. 12384/1 im Ausmaß von 576 m² sowie die Teilfläche 2 aus 
dem Gst. 12398 im Ausmaß von 680 m² um den Kaufpreis von € 250,- abzgl. € 20,-- (Ka-
nal) daher um € 230,-/m² somit insgesamt € 288.880,-- käuflich zu überlassen.  
 
FerialpraktikantIn: Der Gemeinderat hat beschlossen, während der Sommerferien 2010 
im Bauhof sowie in der Gemeindeverwaltung je einen FerialpraktikantIn anzustellen. Inter-
essenten mögen sich bis längstens 25.06.2010 bei Bgm. Mag. Ralf Schonger schriftlich 
bewerben.  
 
 
 
 
Für den Gemeinderat 
 
Der Bürgermeister: 
 
Mag. Ralf Schonger   


